Der Bundesrat schützt die verfassungsmäßigen Rechte des Parlaments vor ÖVP und Regierung

(der Antrag, die gesetzliche Grundlagen und die Auskunftspersonen)

1. der Landesverteidigungsausschuss

Der Bundesrat hat – genauso wie der Nationalrat – gem. Art 52 B-VG („Interpellationsrecht“) das Recht, „die Geschäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen sowie ihren Wünschen über die Ausübung der Vollziehung in Entschließungen Ausdruck zu geben.“

Die BRe Konecny und Schennach haben am 3.4.2006 einen Entschließungsantrag betreffend „sofortigen Stopp der Beschaffung von Eurofighter Kampfflugzeugen und Offenlegung der Verträge“ (Beilage) eingebracht. Der Antrag wurde vom BR-Präsidenten umgehend dem Landesverteidigungsausschuss des Bundesrates zugewiesen (im Bundesrat ist dafür keine Zuweisungs-Plenarsitzung erforderlich). Der LV-Ausschuss des BR wird in seiner Sitzung am 19.4. erstmals den Antrag behandeln.

Bei der Behandlung des zitierten Antrages steht dem Landesverteidigungsausschuss des Bundesrates auch das Recht zu, Sachverständige und Auskunftspersonen zu laden: § 33 Abs. 1 und 2 GO-BR lauten:

§ 33. (1) Die Ausschüsse haben das Recht, durch den Präsidenten die Mitglieder der Bundesregierung um die Einleitung von Erhebungen zu ersuchen beziehungsweise Sachverständige oder andere Auskunftspersonen zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung einzuladen. 
(2) Leistet ein Sachverständiger oder eine andere Auskunftsperson der Ladung nicht Folge, kann die Vorführung durch die politische Behörde veranlasst werden.
(...)

Es ist daher geplant, im Zusammenhang mit dem zitierten Antrag eine Reihe derartiger Ladungen mit Mehrheit zu beschließen und den Antrag selbst zu vertagen. Erfolgt dies, ist der Präsident des Bundesrates verpflichtet, entsprechend dem Ausschussbeschluss die betroffenen Personen in den folgenden Ausschuss zu laden. Diese wiederum haben der Ladung Folge zu leisten und könnten theoretisch auch „vorgeführt“ werden (was in der Praxis zwar nicht so gehandhabt wird, aber möglich wäre).

Bezüglich der Verpflichtung, dort wahrheitsgemäß auszusagen, meint Zögernitz in seinem Kommentar zur BR-GO, S.229:„Jeder Sachverständige, der von einer Behörde oder einem Organ einer Gebietskörperschaft herangezogen wird, steht unabdingbar unter Wahrheitspflicht “.

Denkbar wäre es auch, dass sich die Geladenen – soweit sie Beamte (bzw. Bundesminister) sind – für bestimmte sachliche Bereiche auf die Amtsverschwiegenheit berufen. Von dieser Amtsverschwiegenheit müssten die Beamten vor ihrer Aussage von ihrer Dienstbehörde entbunden werden. Würde den Beamten das Erscheinen vor dem Ausschuss oder jegliche Aussagen unter Hinweis auf die Amtsverschwiegenheit seitens des Ministeriums untersagt, so wäre das eindeutig rechtswidrig und als Amtsmissbrauch zu qualifizieren, weil die Anhörungsrechte des Ausschusses verletzt würden.

2. der Antrag im Plenum

Nach der Anhörung der Sachverständigen und der Erledigung im Ausschuss wird der Antrag dem Plenum des Bundesrates zugeleitet, wo er debattiert und abgestimmt wird. Wenn sich eine Mehrheit für den Antrag ausspricht, hat der Bundesminister für Landesverteidigung dem Bundesrat den Vertrag zugänglich zu machen – oder zu begründen, warum er der Aufforderung des Bundesrates nicht nachkommt und sich weiterhin weigert, die Teile des Vertrags, die nicht der Amtsverschwiegenheit unterliegen, den Kammern des Parlaments zugänglich zu machen. 

3. die Liste der Auskunftspersonen

Für eine erste Anhörung sollen geladen werden:

1. BM Günter Platter

2. BM Karl Heinz Grasser

3. BM a.d. Herbert Scheibner (BM für LV bei Typenentscheidung)

4. MR Franz Hofer/BMLV (Rüstungsstab/Luftzeugabt., zuständig für die Abwicklung der              Beschaffung)
5. Aloisius Rauen/Geschäftsführer der Eurofighter GmbH
6. RH-Präsident Josef Moser

7. Univ.Prof. Bernd Christian Funk

8. Univ. Prof. Heinz Mayer

9. Univ.Prof. Theo Öhlinger

Die Entscheidung

Minister Platter hat also zwei Mal zu entscheiden:

1. ob er versucht, seinen Beamten das Erscheinen zu untersagen oder sie zur rechtswidrigen Nichtbeantwortung aller Fragen anweist und sich damit möglicherweise des Amtsmissbrauchs schuldig macht;

2. ob er einen Entschließungsantrag des Bundesrates ignoriert und damit als erstes Mitglied der Bundesregierung das Parlament brüskiert.

